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351/2020 
 
Bezirksregierung Detmold Detmold, den 21.09.2020  
Dezernat 33 Leopoldstraße 15 

 Ländliche Entwicklung, Bodenordnung     32756 Detmold 
           

 Beschleunigte Zusammenlegung Lippeaue 
Az.: 33 – 29939 H. O. 165  -   Telefon: 05231/71-3307 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Vorlage der Ergebnisse der Wertermittlung (Offenlegung) 
 

Anhörungstermin über die Ergebnisse der Wertermittlung 
 
im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren 29939 Lippeaue liegen die Nachweisungen über die 
Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Satz 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) in der Zeit vom 
 

12. Oktober bis zum 23. Oktober 2020 
 

in der Zeit von 08:30 bis 15.00 Uhr 
 

bei der Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstr. 15, 
Raum D 230, 

32756 Detmold 
 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus (Offenlegung). Bedienstete des Dezernates 33 werden 
zur Erläuterung der ausgelegten Wertermittlungsergebnisse anwesend sein. 

 
Im Anschluss an die Vorlage der Ergebnisse der Wertermittlung folgt der Anhörungstermin über die 
Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Satz 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). 
 
Diese Termine finden ebenfalls statt vom 
 

12. Oktober bis zum 23. Oktober 2020 
 

in der Zeit von 08:30 bis 15.00 Uhr 
 

bei der Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstr. 15, 

Raum D 230 
32756 Detmold 

 
zu dem die Teilnehmer hiermit geladen werden. In diesem Anhörungstermin werden die Ergebnisse 
der Wertermittlung im Einzelnen erläutert. 
 
Zur Verfahrensbeschleunigung und zur Organisationsvereinfachung wird den Teilnehmern angebo-
ten, Einsichtnahme und Anhörungstermin an einem Tag durchzuführen. 
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Aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie ist für beide Termine zur Terminwahrnehmung 
eine telefonische Voranmeldung erforderlich unter  
 
    05231/71-3317  - Herr Held 
 
Zudem wird auf die Beachtung der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2“ in der gültigen Fassung verwiesen. 
 
Das Betreten des Dienstgebäudes der Bezirksregierung ist zurzeit nur durch den Haupteingang und 
mit sofortiger Anmeldung am Empfang möglich. 
 
Die Beteiligten sollten auch die Möglichkeit nutzen, Fragen zu den Ergebnissen der Wertermittlung 
unter der angegebenen Telefonnummer fernmündlich zu stellen. 
 
Die Grundlage der Wertermittlung bilden die Bodenrichtwerte, die im Jahr der Unterzeichnung der 
abgeschlossenen Planvereinbarung gültig waren, in Verbindung und unter Berücksichtigung der Er-
gebnissen der Bundesbodenschätzung. Diese sind einvernehmlich mit den Beteiligten in den jeweili-
gen Vereinbarungen festgesetzt worden. 
 
Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung können von den Beteiligten in diesem An-
hörungstermin oder schriftlich bis zum 23. November 2020 bei der Bezirksregierung Detmold, De-
zernat 33, 32754 Detmold erhoben werden. Diese Einwendungen sind Anregungen zur Änderung der 
Wertermittlung. 
 
Nach Ablauf der vorgenannten Frist werden die Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Satz 3 
FlurbG festgestellt und bekanntgemacht. Erst mit der Feststellung der Ergebnisse nach § 32 Satz 3 
FlurbG wird ein Verwaltungsakt begründet, gegen den der Rechtsweg offensteht. Der Rechtsweg 
bleibt auch allen Teilnehmern offen, die keine Einwendungen erhoben haben. 
 
Bei Nichterscheinen oder bei Nichterklärung zum Verhandlungsgegenstand geht die Flurbereini-
gungsbehörde davon aus, dass die betreffenden Beteiligten mit den Ergebnissen der Wertermittlung 
einverstanden sind (§ 134 Abs. 1 FlurbG). 
 
Im Fall einer Vertreterbestellung hat der Bevollmächtigte eine amtlich beglaubigte Vollmacht beizu-
bringen, sofern eine solche Vollmacht nicht schon bei der Flurbereinigungsbehörde vorliegt. Die Be-
glaubigung der Vollmacht wird von der Gemeinde bzw. Stadtverwaltung gem. § 108 FlurbG gebüh-
renfrei vorgenommen. 
 
Im Auftrag 

 
        (S) 
 
 
gez.              Beermann-John 
 

Oberregierungsvermessungsrätin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet - Seite der Bezirksregierung Detmold http://www.bezreg-
detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisation/030_Abteilung_3/030_Dezernat_33/index.php veröffentlicht. 

http://www.bezreg-detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisation/030_Abteilung_3/030_Dezernat_33/index.php
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisation/030_Abteilung_3/030_Dezernat_33/index.php
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352/2020 
 
Bezirksregierung Detmold Detmold, den 21.09.2020  
Dezernat 33 Leopoldstraße 15 

 Ländliche Entwicklung, Bodenordnung     32756 Detmold 
           

 Vereinfachte Flurbereinigung Altenautal 
Az.: 33 – 29051 H. O. 114  -   Telefon: 05231/71-3307 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Vorlage der Ergebnisse der Wertermittlung (Offenlegung) 
 

Anhörungstermin über die Ergebnisse der Wertermittlung 
 
im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 29051 Altenautal liegen die Nachweisungen über die 
Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Satz 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) in der Zeit vom 
 

12. Oktober bis zum 23. Oktober 2020 
 

in der Zeit von 08:30 bis 15.00 Uhr 
 

bei der Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstr. 15, 
Raum D 225, 

32756 Detmold 
 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus (Offenlegung). Bedienstete des Dezernates 33 werden 
zur Erläuterung der ausgelegten Wertermittlungsergebnisse anwesend sein. 

 
Im Anschluss an die Vorlage der Ergebnisse der Wertermittlung folgt der Anhörungstermin über die 
Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Satz 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). 
 
Diese Termine finden ebenfalls statt vom 
 

12. Oktober bis zum 23. Oktober 2020 
 

in der Zeit von 08:30 bis 15.00 Uhr 
 

bei der Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstr. 15, 

Raum D 225 
32756 Detmold 

 
zu dem die Teilnehmer hiermit geladen werden. In diesem Anhörungstermin werden die Ergebnisse 
der Wertermittlung im Einzelnen erläutert. 
 
Zur Verfahrensbeschleunigung und zur Organisationsvereinfachung wird den Teilnehmern angebo-
ten, Einsichtnahme und Anhörungstermin an einem Tag durchzuführen. 
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Aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie ist für beide Termine zur Terminwahrnehmung 
eine telefonische Voranmeldung erforderlich unter  
 
    05231/71-3354  - Herr Marx 
 
Zudem wird auf die Beachtung der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2“ in der gültigen Fassung verwiesen. 
 
Das Betreten des Dienstgebäudes der Bezirksregierung ist zurzeit nur durch den Haupteingang und 
mit sofortiger Anmeldung am Empfang möglich. 
 
Die Beteiligten sollten auch die Möglichkeit nutzen, Fragen zu den Ergebnissen der Wertermittlung 
unter der angegebenen Telefonnummer fernmündlich zu stellen. 
 
Die Grundlage der Wertermittlung bilden die Bodenrichtwerte, die im Jahr der Unterzeichnung der 
abgeschlossenen Planvereinbarung gültig waren, in Verbindung und unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der Bundesbodenschätzung. Diese sind einvernehmlich mit den Beteiligten in den jeweili-
gen Vereinbarungen festgesetzt worden. 
 
Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung können von den Beteiligten in diesem An-
hörungstermin oder schriftlich bis zum 23. November 2020 bei der Bezirksregierung Detmold, De-
zernat 33, 32754 Detmold erhoben werden. Diese Einwendungen sind Anregungen zur Änderung der 
Wertermittlung. 
 
Nach Ablauf der vorgenannten Frist werden die Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Satz 3 
FlurbG festgestellt und bekanntgemacht. Erst mit der Feststellung der Ergebnisse nach § 32 Satz 3 
FlurbG wird ein Verwaltungsakt begründet, gegen den der Rechtsweg offensteht. Der Rechtsweg 
bleibt auch allen Teilnehmern offen, die keine Einwendungen erhoben haben. 
 
Bei Nichterscheinen oder bei Nichterklärung zum Verhandlungsgegenstand geht die Flurbereini-
gungsbehörde davon aus, dass die betreffenden Beteiligten mit den Ergebnissen der Wertermittlung 
einverstanden sind (§ 134 Abs. 1 FlurbG). 
 
Im Fall einer Vertreterbestellung hat der Bevollmächtigte eine amtlich beglaubigte Vollmacht beizu-
bringen, sofern eine solche Vollmacht nicht schon bei der Flurbereinigungsbehörde vorliegt. Die Be-
glaubigung der Vollmacht wird von der Gemeinde bzw. Stadtverwaltung gem. § 108 FlurbG gebüh-
renfrei vorgenommen. 
 
Im Auftrag 

 
        (S) 
 
 
gez.              Beermann-John 
 

Oberregierungsvermessungsrätin 

 
 
 
 
 
 
 

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet - Seite der Bezirksregierung Detmold http://www.bezreg-
detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisation/030_Abteilung_3/030_Dezernat_33/index.php veröffentlicht. 

http://www.bezreg-detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisation/030_Abteilung_3/030_Dezernat_33/index.php
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisation/030_Abteilung_3/030_Dezernat_33/index.php
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353/2020 
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
 

eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 

 
Frau  
Lotte Thie 
zuletzt wohnhaft: Heidturmweg 31, 33100 Paderborn 
  
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - An 
der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 
07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) 
der Bescheid des Kreises Paderborn vom 11.09.2020 (Az:36.1/PB-FM89) in seiner Zulassungsan-
gelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
 
 
 

354/2020 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 

eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 

 
Frau 
Elena Krenz 
zuletzt wohnhaft: Enzianweg 151, 33100 Paderborn 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 
Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 11.09.2020 (Az:36.1 /PB-IU386) in seiner Zulas-
sungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
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355/2020 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 

eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Vladimir Hammel 
zuletzt wohnhaft: Mälzerstraße 31, 33098 Paderborn 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 
Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 11.09.2020 (Az:36.1 /PB-GQ111) in seiner Zulas-
sungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
 
 
 

356/2020 
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
 

eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Ralf Ferdinand Josef Hendrix 
zuletzt wohnhaft: Altenaustraße 3, 33178 Borchen 
  
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 
Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 11.09.2020 (Az:36.1 /PB-ZB452) in seiner Zulas-
sungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
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357/2020 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

eines Schreibens des Kreises Paderborn 
 

 
Herr  
Jens Stiller 
zuletzt gemeldet: Rosenstraße 5, 33175 Bad Lippspringe 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn – Ordnungsamt – Aldegreverstraße 10 – 14, 
33102 Paderborn, Zimmer C.00.06, während der üblichen Sprechzeiten mit vorheriger Terminver-
einbarung und nach Absprache das Schreiben des Kreises Paderborn vom 18.09.2020 (AZ.: 
32/3250 35) in seiner Gewerbeangelegenheit eingesehen werden kann.  
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Gottwick 
 


